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Regeste

Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung (RRB Nr. 921 vom 29. Juni 2010)

Erwägungen

E. 1
Gemäss § 47 Abs. 1 lit. a des Gesetzes über die Verfassungs- und
Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993 ist zur Beschwerde befugt,
wer durch die angefochtene Verfügung oder den angefochtenen Entscheid berührt ist und
ein schutzwürdiges Interesse an dessen Änderung oder Aufhebung hat. Da der
Beschwerdeführer Adressat des angefochtenen Entscheids ist und ein schutzwürdiges
Interesse an dessen Aufhebung hat, die übrigen formellen Voraussetzungen erfüllt sind und
die Zuständigkeit des Kantonsgerichts sowohl örtlich als auch sachlich gegeben ist, kann
auf die vorliegende Beschwerde eingetreten werden.

E. 2
Bei der Beurteilung der vorliegenden verwaltungsgerichtlichen Beschwerde ist die
Kognition des Kantonsgerichts gemäss § 45 Abs. 1 lit. a und b VPO darauf beschränkt, den
angefochtenen Entscheid hinsichtlich allfälliger Rechtsverletzungen zu überprüfen bzw. zu
prüfen, ob der Beschwerdegegner ein allfälliges Ermessen rechtsfehlerhaft ausgeübt hat. Im
Weiteren kann beurteilt werden, ob dieser den Sachverhalt unrichtig oder unvollständig
festgestellt hat. Die Überprüfung der Angemessenheit dagegen ist dem Kantonsgericht
verwehrt (§ 45 Abs. 1 lit. c VPO e contrario). Unbestimmte Rechtsbegriffe sind der
Auslegung zugänglich, wobei sich das Kantonsgericht allerdings in Übereinstimmung mit
der Praxis des Bundesgerichts eine gewisse Zurückhaltung auferlegt und den
Verwaltungsbehörden einen Beurteilungsspielraum zuerkennt, wenn der Entscheid
besondere Kenntnisse oder Vertrautheit mit den tatsächlichen Verhältnissen voraussetzt (
Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann , Allgemeines Verwaltungsrecht, 6.
Auflage, Zürich 2010, N 446c.; Urteil des Kantonsgerichts, Abteilung Verfassungs- und
Verwaltungsrecht [KGE VV] vom 18. Oktober 2006, 810 06 154, E. 2.3).

E. 3
Die Parteikosten werden wettgeschlagen. Präsidentin Gerichtsschreiberin
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